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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 

An den Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD), Darmstadt 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und 

Dienstleistungen (EAD) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der 

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum  

31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 

des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den lan-

desrechtlichen Vorschriften des hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes Hess) 

und der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der 

Eigenbetriebe (EBetrFormBlBestV HE) sowie den einschlägigen deutschen, für Ka-

pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 

Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und  

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den landesrechtlichen Vorschriften des 

hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes Hess) und der Verordnung zur Be-

stimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe (EBetrForm-

BlBestV HE) sowie den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-

den handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-

tigen Entwicklung zutreffend dar.  

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 des hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes 

Hess) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-

wortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unab-

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 

Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 

mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lage-

bericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den landesrechtlichen Vorschriften des hessischen Eigenbetriebsgesetzes (Eig-

BGes Hess) und der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresab-

schluss der Eigenbetriebe (EBetrFormBlBestV HE) sowie den einschlägigen deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-

chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs 

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-

len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-

ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädi-

gungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.  
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Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 

tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 

landesrechtlichen Vorschriften des hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes Hess) 

und der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Ei-

genbetriebe (EBetrFormBlBestV HE) sowie den einschlägigen deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 

notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 

mit den landesrechtlichen Vorschriften des hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes 

Hess) und der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der 

Eigenbetriebe (EBetrFormBlBestV HE) sowie den einschlägigen deutschen, für Kapital-

gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-

reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 

steht, den landesrechtlichen Vorschriften des hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigB-

Ges Hess) und der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresab-

schluss der Eigenbetriebe (EBetrFormBlBestV HE) sowie den einschlägigen deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-

stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 

zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 EigBGes Hess unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
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stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-

den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-

schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressa-

ten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-

mern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 

sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen 

Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist 

höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Dar-

stellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 

das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-

samkeit der internen Kontrollen des Eigenbetriebs bzw. dieser Vorkehrungen und 

Maßnahmen abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Anga-

ben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-

heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 

kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-

stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im La-

gebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 

unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
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Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-

vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 

können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit 

nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Eigenbetriebs vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-

setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbe-

triebs. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestell-

ten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-

orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsa-

men Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-

tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 

zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 

wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Er-

eignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während un-

serer Prüfung feststellen. 

 

Frankfurt am Main, den 28. Mai 2025 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

Daniel Deutsch 
Wirtschaftsprüfer 

Susanne Blaesius 
Wirtschaftsprüferin 

 











AKTIVA PASSIVA

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 6.200.000,00       6.200.000,00     

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche II. Rücklagen

Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 1. Kapitalrücklage 8.690.282,23       8.690.282,23     

Rechten und Werten 1.204.845,56     955.541,03           2. Allgemeine Rücklage 7.545,81               177.576,19        

II. Sachanlagen 3. Zweckgebundene Rücklage 418.128,61          418.128,61        

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte III. Bilanzgewinn

mit Betriebs- und anderen Bauten 24.292.664,78   24.642.281,62      1. Gewinnvortrag 3.664.012,97       3.641.799,17     

2. Technische Anlagen und Maschinen 6.312.434,42     2.038.144,39        2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.207.920,48       147.816,58-        

3. Andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsaustattung 16.649.122,84   15.973.115,99      20.187.890,10    18.979.969,62   

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 498.678,17        5.402.749,14        

III. Finanzanlagen B. Rückstellungen 

1. Beteiligungen 1.539.294,72     1.538.294,72        1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.882.594,67       3.959.710,38     

50.497.040,49   50.550.126,89      2. Steuerrückstellungen 81.087,17            81.945,15           

B. Umlaufvermögen 3. Sonstige Rückstellungen 3.016.526,07       2.667.608,45     

I. Vorräte 6.980.207,91       6.709.263,98     

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 945.010,12        868.024,38           C. Verbindlichkeiten

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 55.051.791,18    51.656.715,06   

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.696.032,44     2.048.415,81        2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.428.891,93       3.042.692,06     

2. Forderungen gegen den Haushalt und 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Haushalt und verbundenen

verbundene Unternehmen der Stadt Darmstadt 7.976.700,38     9.528.565,37        Unternehmen der Stadt Darmstadt 2.075.779,57       3.818.199,79     

3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein

ein Beteiligungsverhältnis besteht 303.983,13        199.397,06           Beteiligungsverhältnis besteht 946.082,73          232.586,73        

4. Sonstige Vermögensgegenstände 849.064,63        1.123.535,87        5. Sonstige Verbindlichkeiten 4.648.112,18       4.596.245,10     

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.084.007,45   25.529.040,12      - davon aus Steuern EUR 290.893,31 (Vorjahr: EUR 173.323,82)

41.854.798,15   39.296.978,61      65.150.657,59    63.346.438,74   

C. Rechnungsabgrenzungsposten 92.077,01           87.860,93              D. Rechnungsabgrenzungsposten 125.160,05          899.294,09        

92.443.915,65   89.934.966,43      92.443.915,65    89.934.966,43   

-                       

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD), Darmstadt 

Bilanz zum 31.12.2024



EUR EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 86.010.462,63  76.644.584,51    

2. Bestandsveränderung 10.173,00          26.983,00-            

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 117.712,41        232.966,78          

4. Sonstige betriebliche Erträge 1.367.227,10     620.978,76          

87.505.575,14    77.471.547,05     

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe 7.092.852,71     6.531.379,05      

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 24.443.368,41  22.191.613,35    

31.536.221,12    28.722.992,40     

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 32.432.627,11  29.260.956,69    

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

 Altersversorgung und für Unterstützung

(davon für Altersversorgung: EUR 2.608.835,78;

  Vorjahr: EUR 2.242.805,29) 9.674.095,13     8.276.844,26      

42.106.722,24    37.537.800,95     

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens und  

Sachanlagen 7.549.580,70      6.416.832,29       

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.056.360,18      5.055.353,47       

9. Erträge aus Beteiligungen 204.841,52         220.875,00          

(davon aus verbundenen Unternehmen:

EUR 204.841,52; Vorjahr: EUR 220.875,00)

10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens -                        

(davon aus verbundenen Unternehmen:

EUR 0,00; Vorjahr: EUR 0,00)

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.494.821,05      84.180,12            

(davon aus verbundenen Unternehmen:

EUR 1.494.821,05 ; Vorjahr: EUR 84.180,12)

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.026.410,20      925.295,91          

(davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 79.508,87; 

Vorjahr: EUR 81.130,98)

(davon an verbundene Unternehmen EUR 36.844,27; 

Vorjahr: EUR 34.761,93)

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 929.943,27         881.672,85-          

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 163.475,24         42.946,73            

15. Sonstige Steuern 76.567,16           61.176,00            

16. Erträge aus Verlustvergleich 518.019,61         837.979,00          

17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.207.920,48      147.816,58-          

2024

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD), Darmstadt

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

2023





























Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Entwicklung des Anlagevermögens per 31. Dezember 2024

Anfangsstand Zugang Abgang Umbuchungen 
Umgliederungen

Zuschüsse Endstand Anfangsstand Abschreibungen des 
Wirtschaftsjahres

angesammelte 
Abschreibungen 

auf die in Spalte 4 
ausgewiesenen 

Abgänge

Afa 
Umgliederungen

Endstand 31.12.2024 31.12.2023 Durchschnittlicher 
Abschreibungssatz

Durchschnittlicher 
Restbuchwert

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
€ € € € € € € € € € € € €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. 010 000 Immaterielle WG 54.884,01 0,00 0,00 44.257,50 0,00 99.141,51 -32.779,49 -9.987,91 0,00 0,00 -42.767,40 56.374,11 22.104,52 -10,07% 56,86%

1. 011 000 Software 2.719.251,70 200.212,58 -22.776,00 696.603,82 0,00 3.593.292,10 -1.785.815,19 -681.781,46 22.776,00 0,00 -2.444.820,65 1.148.471,45 933.436,51 -18,97% 31,96%
Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche Rechte 

sowie Lizenzen an solchen Rechten 

und Werten 2.774.135,71 200.212,58 -22.776,00 740.861,32 0,00 3.692.433,61 -1.818.594,68 -691.769,37 22.776,00 0,00 -2.487.588,05 1.204.845,56 955.541,03 -18,73% 32,63%

Gesamt I. 2.774.135,71 200.212,58 -22.776,00 740.861,32 0,00 3.692.433,61 -1.818.594,68 -691.769,37 22.776,00 0,00 -2.487.588,05 1.204.845,56 955.541,03 -18,73% 32,63%

II. Sachanlagen
1. 020 000 Grund und Boden 8.907.549,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8.907.549,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.907.549,03 8.907.549,03 0,00% 100,00%

1. 021 000 Betriebsgebäude 25.372.343,73 345.004,93 0,00 222.321,81 0,00 25.939.670,47 -12.208.883,63 -751.956,92 0,00 0,00 -12.960.840,55 12.978.829,92 13.163.460,10 -2,90% 50,03%

1. 023 000 Außenanlagen 5.007.172,80 22.568,59 0,00 3.218,95 0,00 5.032.960,34 -2.435.900,31 -190.774,20 0,00 0,00 -2.626.674,51 2.406.285,83 2.571.272,49 -3,79% 47,81%

1.
Grundstücke, grundstücksgleiche 

Rechte und Bauten einschließlich der 

Bauten auf fremden Grundstücken 39.287.065,56 367.573,52 0,00 225.540,76 0,00 39.880.179,84 -14.644.783,94 -942.731,12 0,00 0,00 -15.587.515,06 24.292.664,78 24.642.281,62 -2,36% 60,91%

2. 030 000 Betriebsanlagen 7.205.474,30 1.079.308,03 -4.189,94 3.652.047,88 -11.700,00 11.920.940,27 -5.346.855,16 -389.991,95 1.247,01 0,00 -5.735.600,10 6.185.340,17 1.858.619,14 -3,27% 51,89%

2. 031 000 Maschinen 2.063.067,22 0,00 0,00 13.685,01 0,00 2.076.752,23 -1.883.541,97 -66.116,01 0,00 0,00 -1.949.657,98 127.094,25 179.525,25 -3,18% 6,12%

     

2. Technische Anlagen und Maschinen 9.268.541,52 1.079.308,03 -4.189,94 3.665.732,89 -11.700,00 13.997.692,50 -7.230.397,13 -456.107,96 1.247,01 0,00 -7.685.258,08 6.312.434,42 2.038.144,39 -3,26% 45,10%

3. 050 000 E-Bike 0,00 11.759,70 0,00 186.808,31 0,00 198.568,01 0,00 -1.319,95 0,00 -70.082,91 -71.402,86 127.165,15 0,00 -217,73% 64,04%

3. 051 000 PKW/Kombi 2.345.884,19 794.453,42 -190.402,81 0,00 -97.434,00 2.852.500,80 -1.169.588,06 -432.333,14 154.061,39 0,00 -1.447.859,81 1.404.640,99 1.176.296,13 -25,18% 49,24%

3. 052 000 LKW 4.691.231,63 865.930,67 -72.683,00 2.856,00 0,00 5.487.335,30 -2.702.544,99 -718.214,48 67.733,55 0,00 -3.353.025,92 2.134.309,38 1.988.686,64 -51,25% 38,90%

3. 054 000 Spezial- Kommunalfzge 26.776.756,96 3.473.494,72 -893.887,31 275,10 -773.189,50 28.583.449,97 -17.570.900,58 -2.812.213,84 893.887,31 0,00 -19.489.227,11 9.094.222,86 9.205.856,38 -0,70% 31,82%

3. 054 010 Anbauteile 0,00 141.654,17 0,00 0,00 0,00 141.654,17 0,00 -10.582,70 0,00 0,00 -10.582,70 131.071,47 0,00 -182,52% 92,53%

3. 055 000 Schulbusse 2.677.225,94 77.534,95 0,00 0,00 0,00 2.754.760,89 -1.772.395,72 -199.711,90 0,00 0,00 -1.972.107,62 782.653,27 904.830,22 -9,39% 28,41%

3. 060 000 Depotcontainer 8.838.762,25 782.289,71 -121.608,79 0,00 0,00 9.499.443,17 -7.417.827,26 -258.553,58 120.447,98 0,00 -7.555.932,86 1.943.510,31 1.420.934,99 -2,13% 20,46%

3. 061 000 GWG Depotcontainer 3.303.556,33 201.968,20 0,00 0,00 0,00 3.505.524,53 -3.303.556,33 -201.968,20 0,00 0,00 -3.505.524,53 0,00 0,00 -5,39% 0,00%

3. 072 000 DV-Anlagen 1.534.785,83 113.235,71 -91.715,55 0,00 0,00 1.556.305,99 -1.201.693,49 -189.034,23 91.715,55 0,00 -1.299.012,17 257.293,82 333.092,34 -13,22% 16,53%

3. 073 000 Übrige BGA 2.903.312,31 157.138,18 -36.386,99 -186.808,31 0,00 2.837.255,19 -1.959.893,02 -205.749,90 32.560,41 70.082,91 -2.062.999,60 774.255,59 943.419,29 -2,93% 27,29%

3. 073 500 GWG Übrige BGA 786.490,04 83.144,22 -5.036,44 0,00 0,00 864.597,82 -786.490,04 -83.144,22 5.036,44 0,00 -864.597,82 0,00 0,00 -591,35% 0,00%

     

3.

Andere Anlagen sowie Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 53.858.005,48 6.702.603,65 -1.411.720,89 3.131,10 -870.623,50 58.281.395,84 -37.884.889,49 -5.112.826,14 1.365.442,63 0,00 -41.632.273,00 16.649.122,84 15.973.115,99 -8,77% 28,57%

4. 081 000 Anlagen im Bau 5.399.618,04 26.015,67 0,00 -4.632.134,97 0,00 793.498,74 0,00 -346.146,11 0,00 0,00 -346.146,11 447.352,63 5.399.618,04 -43,62% 56,38%

4. 081 900 Fahrzeug Teillieferung 3.131,10 51.325,54 0,00 -3.131,10 0,00 51.325,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.325,54 3.131,10 0,00% 100,00%
     

4.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen 

im Bau 5.402.749,14 77.341,21 0,00 -4.635.266,07 0,00 844.824,28 0,00 -346.146,11 0,00 0,00 -346.146,11 498.678,17 5.402.749,14

Gesamt II. 107.816.361,70 8.226.826,41 -1.415.910,83 -740.861,32 -882.323,50 113.004.092,46 -59.760.070,56 -6.857.811,33 1.366.689,64 0,00 -65.251.192,25 47.752.900,21 48.056.291,14 -6,07% 42,26%

III. Finanzanlagen
1. 095 000 Beteiligungen 1.538.294,72 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.539.294,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539.294,72 1.538.294,72 0,00% 100,00%

Gesamt III. 1.538.294,72 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.539.294,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539.294,72 1.538.294,72 0,00% 100,00%

Anlagevermögen gesamt 112.128.792,13 8.428.038,99 -1.438.686,83 0,00 -882.323,50 118.235.820,79 -61.578.665,24 -7.549.580,70 1.389.465,64 0,00 -67.738.780,30 50.497.040,49 50.550.126,89 -6,39% 42,71%

Posten des Anlagevermögens Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwert Kennzahlen







































































1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
-

tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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